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FAQs zu Fördermaßnahmen 
(Stand 20. März 2020) 

Welche staatlichen Liquiditätshilfen existieren, um Unternehmen in 

Deutschland finanziell zu unterstützen? 

Das Bundeswirtschaftsministerium weist mit Stand 16. März darauf hin, 

dass zur Deckung kurzfristigen Liquiditätsbedarfs für Unternehmen der ge-

werblichen Wirtschaft und der freien Berufe die etablierten Förderinstru-

mente zur Verfügung stehen.  

Im Rahmen des beschlossenen Schutzschilds für Unternehmen werden 

diese bestehenden Programme für Liquiditätshilfen ausgeweitet, um den 

Zugang der Unternehmen zu günstigen Krediten zu erleichtern. Dazu wer-

den die etablierten Instrumente zur Flankierung des privaten Kreditange-

bots ausgeweitet und für mehr Unternehmen verfügbar gemacht: 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html#id1694894  

KfW-Unternehmer- und Gründerkredite: 

1. KfW-Unternehmerkredit (037/047), ERP-Gründerkredit – Univer-

sell (073/074/075/076): Sondermaßnahme "Corona-Hilfe für Un-

ternehmen" ab 23.03.2020 

Die erste Phase des Hilfspakets steht bereits ab sofort zur Verfügung: Dafür 

erweitert und verbessert die KfW die bewährten Kreditprogramme KfW-Un-

ternehmerkredit und ERP-Gründerkredit-Universell. Die Programme ste-

hen für junge und etablierte Unternehmen bis zu einem Gruppenjah-

resumsatz von 2 Mrd. Euro zur Verfügung. 

Der Kredithöchstbetrag je Unternehmensgruppe beträgt 200 Mio. Euro für 

Investitionen und Betriebsmittel. Betriebsmittelfinanzierungen werden mit 

einer Laufzeit bis zu 5 Jahre mit einem tilgungsfreien Anlaufjahr und als 

endfällige Variante mit 2 Jahren Laufzeit angeboten. Für Unternehmen, die 

mindestens 3 Jahre am Markt aktiv sind, bietet die KfW für Betriebsmittel 

und Investitionen eine 80%-ige Risikoübernahme (Haftungsfreistellung) an, 

abgesichert durch eine vollumfängliche Bundesgarantie. 

 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html#id1694894
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Technisch ist eine Zusage und Auszahlung spätestens ab dem 

14.04.2020 möglich. Zwischen KfW und Finanzierungspartnern 

wurde für den Zeitraum vom 23.03.2020 bis zum 14.04.2020 eine 

prozessuale Übergangsregelung vereinbart, die es ermöglicht, 

akuten Liquiditätsbedarf der Unternehmen zu überbrücken. 

2. KfW-Kredit für Wachstum (290), Sondermaßnahme "Corona-

Hilfe für Unternehmen" ab 23.03.2020 

Die KfW erweitert ihr Finanzierungsangebot im KfW-Kredit für 

Wachstum. Im Rahmen des Förderprogramms bietet die KfW künftig 

Risikoübernahmen bis zu 70% für Vorhabensfinanzierungen an, in-

direkt über Risikounterbeteiligungen an einer konsortialen Finanzie-

rungsstruktur oder direkt als Konsortialpartner. Antragsberechtigt 

sind Unternehmen mit einem Gruppenjahresumsatz von bis zu 

5 Mrd. Euro. 

Der Kredithöchstbetrag für Investitionen und Betriebsmittel beträgt 

1.000 Mio. Euro. Die bisherige Beschränkung auf Investitionen in In-

novation und Digitalisierung entfällt.  

KfW-Unternehmer- wie auch Gründerkredite sind über Banken und Spar-

kassen bei der KfW zu beantragen. Informationen dazu gibt es auf der Web-

seite der KfW (https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/index-

2.html) und bei den Banken und Sparkassen. Die Hotline der KfW für ge-

werbliche Kredite lautet: 0800 539 9001 

Landesförderprogramme 

Ergänzend zum KfW-Angebot bieten auch die Landesförderinstitute zins-

günstige Betriebsmittelfinanzierungen an. Einzelheiten sind bei den Förder-

instituten der Länder zu erfragen.  

Weitere Informationen sind auch über die Förderdatenbank des Bundes-

wirtschafts-ministeriums erhältlich: https://www.foerderdaten-

bank.de/FDB/DE/Home/home.html  

Bürgschaften 

Die Hausbanken können bei Bedarf auch auf das Bürgschaftsinstrumenta-

rium zurückgreifen. Es darf sich nicht um Sanierungsfälle oder Unterneh-

men in Schwierigkeiten handeln. Bis zu einem Betrag von 2,5 Millionen Euro  

werden diese durch die Bürgschaftsbanken bearbeitet, darüber hinaus sind 

die Länder beziehungsweise deren Förderinstitute zuständig.  

 

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/index-2.html
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/index-2.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html
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Eine Anfrage für ein Finanzierungsvorhaben kann über das Finanzierungs-

portal der Bürgschaftsbanken gestellt werden: https://finanzierungspor-

tal.ermoeglicher.de/ 

Rechtlicher Hinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen 

wir keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Fra-

gen und Antworten. Sie sollen gastgewerblichen Betrieben als eine erste 

Hilfestellung dienen. Die Antworten auf die Fragen stellen jedoch keine 

Rechtsberatung dar und vermögen eine Rechtsberatung durch den 

DEHOGA Landesverband oder einen Rechtsanwalt im Einzelfall auch nicht 

zu ersetzen.  

https://finanzierungsportal.ermoeglicher.de/
https://finanzierungsportal.ermoeglicher.de/

